Berechnung der Personalausgaben für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Arbeitgeber-Brutto lt. Verdienstabrechnung multipliziert mit 12 (Monate) 
+ evtl. Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld) 
dividiert durch 46 (52 Wochen abz. vertraglich festgelegter Urlaubsanspruch i.d.R. 6 Wochen)
dividiert durch wöchentliche Arbeitsstunden lt. Verdienstabrechnung
dividiert durch 4 und multipliziert mit 3 (75 % der Stunde = 45 Min. = 1 UE)

Es werden nur die tatsächlich erbrachten und nachgewiesenen Unterrichtseinheiten gefördert. Die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts ist nicht förderfähig.

